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�in Frühförderung,  
Schulvorbereitenden  

Einrichtungen,  
Schulen und Berufsschulen,  

Förder- und Werkstätten,  
Offenen Hilfen,  

Kurzzeitp�ege und P�ege,  
Tagesstätten und  

differenzierten Wohnformen.

Unsere Dienste und Angebote  
tragen dazu bei, dass Menschen mit  

Behinderung ihren Weg gehen können. 
Wir achten sie in ihrer einmaligen  

Lebensentfaltung und entwickeln  
mit ihnen eine Lebensperspektive,  

die sich weitgehend an den  
normalen Lebensbedingungen  
orientiert, aber auch ihren  
individuellen Bedürfnissen  
Rechnung trägt.  
Wir respektieren ihre  
Würde, ihre  

Eigenverantwortung  
und ihr Recht auf  

Selbstbestimmung. 
Wir begleiten  

und fördern�

�Menschen mit Hör-, 
Sprach- und Lernstörungen,  

mit geistiger und  
Mehrfachbehinderung,  

psychisch kranke und  
p�egebedürftige Menschen�
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 Regens Wagner-Zentren und ihre Standorte

Gründungsort  Gründungsjahr  Gründer 
weitere Standorte

Dillingen  1847  J. E. Wagner 
Augsburg, Wertingen, Kempten 

Glött  1869  J. E. Wagner 
Weisingen 

Zell  1872  J. E. Wagner 
Hilpoltstein, Heideck, Nürnberg 

Hohenwart  1878  J. E. Wagner 
Pfaffenhofen, Neuburg, Schrobenhausen 

Lauterhofen  1881  J. E. Wagner 
Neumarkt 

Holnstein  1881  J. E. Wagner 
Berching, Eichstätt 

Michelfeld  1885  J. E. Wagner 
Neuhaus, Pegnitz, Sulzbach-Rosenberg, Eschenbach, Königstein 

Lautrach  1889  M. Niedermair 
Memmingen, Mindelheim 

Burgkunstadt  1895  M. Niedermair 
Altenkunstadt, Lichtenfels, Michelau, Redwitz, Weismain 

Holzhausen  1904  M. Niedermair 
Landsberg, Buchloe, Lindenberg, Honsolgen, Penzing 

Absberg  1910  M. Niedermair 
Bechhofen, Gunzenhausen, Geiselsberg, Treuchtlingen,  
Langlau, Weißenburg 

Erlkam  1961  W. Hummel 
Miesbach 

München  1994  H. Frieß 

BalatonmÆriafürdo (Ungarn) 2000  H. Frieß 
Balatonkeresztœr 

Rottenbuch  2010  H. Appel 
Peißenberg

 Regens Wagner in Bayern und Ungarn



Es lebe das Gesetz? Wir leben das Gesetz!

Das Bundesteilhabegesetz und seine Umsetzung

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Das Bundesteilhabegesetz: 241 Paragrafen, unzählige Artikel und  
Abschnitte, über 60 dichtbeschriebene Seiten, von den Ausführungs- 
bestimmungen ganz zu schweigen. Was für ein Gesetz! Braucht�s das? 

Wer liest das? Wer lernt das in- und auswendig kennen? Wer legt all 
diese juristischen Spitz�ndigkeiten aus? Wer deutet sie? Geht das  
nicht einfacher? Wem dient ein solches Gesetz? Wem nützt es? Wer 
verheddert sich in den juristischen Fallstricken, wer kommt dadurch zu 
Fall? Eigentlich müsste das ganze doch auch einfacher gehen. 

Wir Menschen haben doch Werte, die wir hochhalten. Wenn wir uns 
an diese Werte halten, dann wäre doch vieles in unserem Leben kein 
Problem. Hat es Jesus nicht ähnlich gemacht? Er hat zwar das aus- 
geklügelte Gesetz des Alten Bundes nicht in einem Punkt aufgehoben. 
Aber er hat es auf den entscheidenden Punkt gebracht: �Alles, was ihr 
also von anderen erwartet, das tut auch ihnen! Darin besteht das Gesetz 
und die Propheten.� (Mt 7,12) Es geht doch! Es geht aber nur, wenn 
wir nicht nur die Buchstaben sehen, sondern den Geist, der ein Gesetz 
erfüllt. Noch ein Beispiel gefällig?

In unserer Straßenverkehrsordnung bräuchte es viele Bestimmungen 
und Verordnungen nicht, wenn sich alle bewusst wären, was im § 1  
in zwei Grundregeln festgehalten ist, und sich daran halten würden:

1.  Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und 
gegenseitige Rücksicht.

2.  Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein  
anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen  
unvermeidbar, behindert oder belästigt wird. 

Das genügt! Wer danach handelt, wird sich im Straßenverkehr anders 
bewegen. Wer danach handelt, wird sich automatisch rücksichtsvoller 
und vorausschauender fortbewegen. Wer danach handelt, bräuchte so 
manches Zeichen am Straßenrand und so manches Verbotsschild nicht. 
Weniger ist mehr, wenn wir im Geist des Gesetzes handeln und nicht 
nach dem Buchstaben.

 Editorial

Rainer Remmele
Direktor
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Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass wir uns auch im Blick auf das 
Bundesteilhabegesetz immer wieder neu mit diesem Geist auseinander-
setzen, der dem Gesetz zu Grunde liegt. Dieser Geist, der die Gesetzes-
mütter und -väter angetrieben und bewegt hat, er � und nur er � kann 
uns helfen, die Paragrafen und Bestimmungen richtig einzuordnen und 
im Sinne aller Betroffenen mit Leben zu erfüllen.

Und �wes Geistes Kind� ist das Gesetz? Sinn des Gesetzes ist es laut § 1, 
die Selbstbestimmung und volle, wirksame und gleichberechtigte Teil-
habe aller Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter 
Menschen am Leben der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu 
vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Über allen Paragrafen und 
Bestimmungen steht die UN-Behindertenrechtskonvention. Sie ist der 
Maßstab bei der Auslegung und der Deutung der Verordnungen. Wer die 
UN-Behindertenrechtskonvention lebt, lebt das Bundesteilhabegesetz. 
Wer bei der Auslegung des Gesetzes gegen die UN-Konvention verstößt, 
hat das Gesetz nicht verstanden und nicht erfüllt. Von daher ist es 
nicht damit getan, die Buchstaben des Gesetzes mit Leben zu erfüllen. 
Es geht um mehr, um viel mehr. Es geht um den Geist des Gesetzes. Es 
geht darum, �den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu 
fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen 
innewohnenden Würde zu fördern.
Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige 
körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, 
welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der 
vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 
hindern können.� (Artikel 1 der UN-Behindertenrechtskonvention).

Und dazu sind wir alle als Gesellschaft verp�ichtet. Diesem großen Ziel 
hat auch das Bayerische Teilhabegesetz (BayTHG) mit seinen landes-
spezi�schen Ausführungsverordnungen zu dienen. Natürlich ist das ein 
langer, mühsamer, nicht immer bequemer Weg. Womöglich müssen 
wir an manchen Stellen immer und immer wieder von vorn beginnen 
und auf�s Neue das Geschaffene hinterfragen, re�ektieren, korrigieren. 
Womöglich müssen wir an einigen Punkten (auch vor Gericht) streiten 
und ringen, um eine stimmige Umsetzung im Sinne der Gesetzgeber zu 
verwirklichen. Aber all dieses Streiten und Ringen lohnt sich. Es geht 
um die Würde eines jeden Menschen. Es geht um Selbstbestimmung 
und Teilhabe eines jeden Einzelnen. Es geht darum, dass immer weniger 
Menschen an ihrem ganz persönlichen Leben gehindert und behindert 
werden. Es geht darum, dass alle Glieder unserer Gesellschaft bei allen 
Entscheidungen alle Menschen und deren Lebensentfaltung im Blick  
haben. Dann lebt nicht das Gesetz und seine Buchstaben. Dann leben 
die Menschen auf, zu deren Wohl dieses Gesetz gestaltet und verab-
schiedet wurde.

Auf den folgenden Seiten können Sie nachspüren, wie Menschen bei 
Regens Wagner das Bundesteilhabegesetz und seinen Geist zum Leben 
erwecken. Viel Freude beim Entdecken!

Es lebe das Gesetz? Wir leben das Gesetz!

Ihr

Rainer Remmele
Geistlicher Direktor
Vorstandsvorsitzender
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 Bundesteilhabegesetz BTHG

Roland Rosenow

Weiterentwicklung der Teilhabeleistungen 
unter der ˜gide des Bundesteilhabegesetzes

Behinderung ist ein soziales Phänomen, das mit der Industrialisierung  
und dem damit eingehenden Wandel von gemeinschaftlichen zu 
gesellschaftlichen sozialen Strukturen aufkam. Beeinträchtigungen, 
die für eine Behinderung ausschlaggebend sind, gab es immer, aber 
in vormodernen Gesellschaften gingen sie nicht regelhaft mit einem 
spezi�schen Exklusionsrisiko einher. Die Vergesellschaftungsprozesse, 
die im 19. Jahrhundert an Fahrt aufnahmen, trafen Menschen und ihre 
Familien, die aufgrund ihrer Besonderheiten nicht in der Lage waren, 
sich den in nahezu allen Lebensbereichen verändernden Anforderungen 
anzupassen, mit Wucht. Es ist das historische Verdienst der christlich 
motivierten großen Anstalten der Behindertenhilfe, dass sie sich dieser 
Not annahmen. Sie taten das auf eine Weise, die den Verantwortlichen 
damals einerseits richtig erschien und die andererseits unter den  
gegebenen Bedingungen möglich war. 

Seither haben sich die Rahmenbedingungen der Behindertenhilfe 
ebenso verändert wie das, was uns richtig erscheint. Klaus 
Dörner hat mit dem Buchtitel �Ende der Veranstaltung� 
eine prägnante Formel für einen zentralen Aspekt 
dieser Entwicklung geprägt, die auch von den 
Regens-Wagner-Stiftungen vorangetrie-
ben wurde: Bei insgesamt steigendem 
Umfang von Leistungen ist die Zahl 
der Menschen, die in stationären 
Wohnformen leben, zurückgegangen 
und war 2015 erstmals kleiner als die 
Zahl der Menschen, die in ambu-
lanten Settings begleitet  werden. 
Die Behindertenhilfe hat sich in den 
letzten Jahrzehnten weiterentwickelt 
und sie muss sich auch künftig 
weiterentwickeln, weil die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
sich verändern und weil auch das, 
was uns richtig erscheint, einem dauer- 
haften Lernprozess unterworfen ist. 

Roland 

Rosenow ist seit 

2016 Referent für Sozialrecht 

beim Deutschen Caritasverband und befasst sich 

hierbei intensiv mit den Inhalten und der Auslegung des  

Bundesteilhabegesetzes. Auf den unterschiedlichsten Stationen  

seines Berufsweges erwarb er sich über all die Jahre einen eindrucksvollen  

Schatz an Erfahrungen im Bereich der Eingliederungshilfe.

Der diplomierte Kulturpädagoge arbeitete zu Beginn seiner beru�ichen  

Laufbahn (1995) als Projektentwickler bei einem Beschäftigungs- und  

Quali�zierungsprojekt für Langzeitarbeitslose beim Deutschen  

Gewerkschaftsbund und war zwei Semester lang von 1996 bis 1997  

wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hildesheim.

Von 1997 bis 2005 war er als freiberu�icher Betreuer in Hildesheim, von  

2006 bis 2015 als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Rechtsanwaltskanzlei  

Sozialrecht in Freiburg tätig. Seit 1999 lehrt er als freiberu�icher Dozent 

Sozialrecht. Außerdem berät er seit dem Jahr 2000  

diverse Unternehmen, die soziale  

Dienstleistungen 

anbieten.
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Die Entwicklung des gesellschaftlichen Umgangs mit Behinderung der 
vergangenen Jahre wird von zwei großen Linien geprägt. Auf der einen 
Seite setzt sich eine Haltung durch, die Menschen mit Behinderung  
als Subjekte ihrer Biogra�e anerkennt. Ihnen werden gleichberechtigt 
mit anderen Chancen auf Persönlichkeitsentwicklung, Teilhabe am  
gesellschaftlichen Leben und Chancen auf Gestaltung des eigenen  
Alltags und der Lebensform zuerkannt. Auf der anderen Seite nimmt  
die Bereitschaft, die wirtschaftlichen Ressourcen, die dafür erforderlich  
sind, zur Verfügung zu stellen, ungeachtet der Tatsache, dass wir in 
einer der im historischen wie im internationalen Vergleich reichsten 
Gesellschaften der Erde leben, ab. 

Das Bundesteilhabegesetz ist im Spannungsfeld zweier Narrative 
zustande gekommen, die für diese beiden Linien stehen: Auf der einen 
Seite soll mit dem Bundesteilhabegesetz die UN-Behindertenrechts- 
konvention umgesetzt werden, deren zentrale Forderung es ist,  
Menschen mit Behinderung als gleichberechtigte Subjekte ihrer  
Biogra�e anzuerkennen. Auf der anderen Seite soll mit dem Bundes-
teilhabegesetz �die Ausgabendynamik� der Eingliederungshilfe begrenzt 
werden � eine beschönigende Formulierung für die schlichte Tatsache, 
dass es in der Politik starke Kräfte gibt, die weniger Geld für die  
Teilhabe von Menschen mit Behinderung ausgeben wollen.

Der scharfe Widerspruch dieser beiden Leitmotive konnte am  
Bundesteilhabegesetz nicht spurlos vorübergehen. Er �ndet Ausdruck 
zum einen in widersprüchlichen oder unklaren Vorschriften und zum 
anderen in symbolischen Regelungen, deren wichtigste die Trennung 
der Leistungen ist. Die bloße Trennung der Finanzierung der Leistungen, 
die der Grundsicherung zugeordnet werden, von den Leistungen, die 
der Fachleistung zugeordnet werden, bringt den Leistungsberechtigten 
keine Vorteile. Für Leistungserbringer und für die künftigen Träger der 
Eingliederungshilfe bedeutet die Trennung der Leistungen eine Heraus-
forderung, die jedoch bewältigt werden wird. Das größte Problem der 
Trennung der Leistungen sehe ich darin, dass sie die Ressourcen der Ak-
teure, die sie umsetzen müssen, in so hohem Maß binden könnte, dass 
Chancen auf eine substantielle Weiterentwicklung der Eingliederungs- 
hilfe, die mit dem Bundesteilhabegesetz einhergehen, aus dem Blick 
geraten. 

Chancen des Bundesteilhabegesetzes liegen insbesondere in
 » der Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts,
 » der Stärkung individueller Rechtsansprüche durch die Personenzentrierung,
 » der gesetzlichen Verankerung des Assistenzgedankens, 
 »  der Stärkung des sozialleistungsrechtlichen Dreiecksverhältnisses durch die 
Schiedsstellenfähigkeit der Leistungsvereinbarungen und die Einführung 
eines echten Sachleistungsprinzips und

 »  der Zusammenführung der sozialhilferechtlichen Hilfe zur P�ege und der 
Eingliederungshilfe, wenigstens für diejenigen Leistungsberechtigten, 
die vor Eintritt des Rentenalters erstmals Eingliederungshilfe 
erhalten. 

Diesen Chancen stehen Risiken gegenüber.  
Ich möchte nur eines herausgreifen:  
Der Tatbestand, der den Anspruch auf  
Eingliederungshilfe nach sich zieht, wurde  
erweitert. Der Anspruch besteht künftig 
nur noch unter der Bedingung, dass die 
Ziele der Eingliederungshilfe nach  
Maßgabe des Gesamtplans erreicht  
werden können. Damit besteht gerade  
für Leistungsberechtigte mit starken  
Beeinträchtigungen das Risiko, dass sie 
mit dem Argument, die Ziele der Ein- 
gliederungshilfe seien nicht erreichbar, 
auf die sozialhilferechtliche Hilfe zur P�ege 
verwiesen werden. Widersprüchlich ist die 
Regelung insofern, als die Ziele der Eingliederungshilfe 
durch das Gesetz vorgegeben werden (§ 4 SGB XI). 
Der Gesamtplan dagegen wird vom Träger der Eingliederungshilfe 
erstellt, gegen den der Anspruch auf Eingliederungshilfe sich richtet.
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In Anbetracht solcher Friktionen im Gesetz 
kann nicht oft genug auf die große 

Bedeutung des Entschließungs- 
antrages hingewiesen werden, 

dem der Deutsche Bundestag am 
30.11.2016 im Zuge der Verab-
schiedung des Bundesteilhabe-
gesetzes stattgegeben hat. Der 
Bundestag sagt hier:

�Mit der im Rahmen dieses  
Gesetzes zu vollziehenden  
Reform der Eingliederungshilfe 
für Menschen mit  
Behinderungen [..] sollen die 

Lebenslagen der Menschen mit 
Behinderungen im Lichte der 

UN-Behindertenrechtskonvention 
weiter verbessert werden. [..] Der Deutsche 

Bundestag erwartet, dass die Verwaltungen von 
Bund, Ländern und Kommunen das mit dem Bundes-

teilhabegesetz geschaffene neue Recht in der konkreten 
Rechtsanwendung stets im Lichte der UN-BRK umsetzen werden.� 

(Bundestagsdrucksache 18/10528)

Der Gesetzgeber bekräftigt hier die Rechtsprechung des Bundes- 
verfassungsgerichtes zur UN-Behindertenrechtskonvention und gibt 
eine klare Linie vor: Wenn das Gesetz auf den ersten Blick unterschiedli-
che Auslegungen zuzulassen scheint, kann nur diejenige richtig sein, die 
bewirkt, dass die Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen 
verbessert werden. Selbstverständlich gilt das auch für 
Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung.

Trotz dieses Winks mit dem Zaunpfahl werden wir 
uns nicht entspannt zurücklehnen und dabei zu- 
sehen können, wie die Träger der Eingliederungs- 
hilfe das Bundesteilhabegesetz im Licht der  
UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen.  
Die Chancen des Bundesteilhabegesetzes  
realisieren sich nicht von selbst. Sie erfordern 

das Engagement aller beteiligten Akteure. Die Spuren, die der Kon�ikt 
zwischen den beiden Leitmotiven des Bundesteilhabegesetzes �  
UN-Konvention umsetzen versus Kosten reduzieren � im neuen Recht 
der Eingliederungshilfe hinterlassen hat, müssen Kon�ikte um die  
richtige Auslegung der neuen Vorschriften nach sich ziehen. 

Die weitaus meisten Menschen mit Behinderung, 
die ein Recht auf Leistungen der Eingliederungs-
hilfe haben, verfügen selbst nicht über die 
Ressourcen, derer es bedarf, um diese 
Kon�ikte auszutragen. Sie sind auf die 
Unterstützung der Leistungserbringer 
angewiesen, die damit in eine anspruchs-
volle Doppelrolle geraten. Bereits ihr 
eigenes Verhältnis zu den Trägern der 
Eingliederungshilfe ist vom Gesetzgeber 
als Kon�iktfeld angelegt, das durch das 
Schiedsstellenverfahren reguliert wird. 
Auch können ihre eigenen Interessen und 
die Interessen der Leistungsberechtigten 
nicht immer identisch sein. Je engagierter 
sie sich für die Interessen der Berechtigten 
verwenden, desto schwieriger kann das Ver-
hältnis zu den Trägern der Eingliederungshilfe 
sich gestalten.

Der Spagat zwischen einem Selbstverständnis, das eine anwaltschaft-
liche Rolle für Menschen mit einer Behinderung umfasst, auf der einen 
und der Notwendigkeit unternehmerischen Erfolges auf der anderen 
Seite kann nur gelingen, wenn Organisationen der Leistungserbringer 
von einer Haltung getragen sind, die man idealistisch nennen kann � 
man sagt das manchmal mit einem abschätzigen Unterton: Wer idea-
listisch ist, gilt als naiv, unerfahren, ahnungslos. Ja, vielleicht ist es naiv, 
zu fordern, dass Unternehmen das eigene Interesse zuweilen zugunsten 
ihrer Klienten hintanstellen. Wir sind täglich damit konfrontiert, dass 
Unternehmen ihre Gewinne ohne Rücksicht auf ihre Kunden optimieren. 
Aber was hilft�s? Eine gute Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, die 
sich nicht darauf beschränkt, die Trennung der Leistungen irgendwie 
über die Bühne zu bekommen und ansonsten möglichst viel beim Alten 
lässt, braucht solchen Idealismus. Die Verankerung in einer christlichen 
Grundhaltung ist dafür eine gute Voraussetzung.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

ab 01.01.2017

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) beinhaltet die umfang-

reichsten und bedeutendsten Veränderungen in den Grundlagen der 

Behindertenhilfe seit der Einführung des Bundessozialhilfegesetzes 1962. 

Grundlegendes Ziel des BTHG ist es, Menschen mit Behinderungen eine 

möglichst volle und wirksame Teilhabe in allen Bereichen für eine selbst- 

bestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Das BTHG beinhaltet die Um- 

setzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) für Deutschland.

Zahlreiche Bestimmungen des BTHG werden durch Landesgesetze konkreti-

siert. In Bayern ist am 17.01.2018 das Bayer. Teilhabegesetz I (BayTHG I) in 

Kraft getreten. Dieses beinhaltet u.a., dass nun die Zuständigkeiten für Leis-

tungen der Eingliederungshilfe, der ambulanten und (teil-)stationären 

Hilfe zur P�ege und für existenzsichernde Leistungen 

bei den bayerischen Bezirken gebündelt 

werden.



�Begleiteter Übergang Werkstatt � allge-
meiner Arbeitsmarkt� (BÜWA): Eine gute 
Möglichkeit, sich auf den 1. Arbeitsmarkt zu 
wagen. 

Seit rund drei Jahren arbeitet der 26-jährige 
Uwe P. (Name wurde auf Wunsch des in der 
Maßnahme be�ndlichen Klienten geändert) 
in der Facility-Gruppe der WfbM in Absberg. 
Die Facility-Gruppe kümmert sich in erster 
Linie um die P�ege der Grün�ächen und des 
Baumbestands auf den Gründstücken von Re-
gens Wagner in Absberg sowie den dezentra-
len Standorten in Weißenburg, Gunzenhausen, 
Treuchtlingen und Geiselsberg. Darüber hinaus 
wirken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei zahlreichen Projekten wie der Gestaltung 
des Friedhofs, dem Anlegen von Geh- 
wegen oder dem Mosten der  
eigenen ˜pfel mit. 

Arbeitsleistungen, ge- 
zeigtes Interesse und 
deutlich vorhan-
dene, sich für den 
1. Arbeitsmarkt eig-
nende Fähigkeiten 
von Herrn P. führten 
dazu, dass man ihn 
auf die Möglichkei-
ten des BÜWA-Projek-
tes aufmerksam machte. 
Das Programm richtet sich an 
Menschen mit anerkannter Schwer-
behinderung aus dem Berufsbildungsbereich 
einer WfbM sowie an Beschäftigte aus dem 
Arbeitsbereich wie Uwe P. Kein Einzelfall: Be-
reits im Vorjahr gelang mit diesem Programm 
die Vermittlung einer Person aus der WfbM von 

Regens Wagner Absberg auf den 1. Arbeits-
markt. Auch Herr P. zeigte sich aufgeschlossen 
für den Vorschlag, seinem Arbeitsleben eine 
neue Wendung zu geben, und äußerte aus-
drücklich den Wunsch, möglichst in der freien 
Natur und in der Nähe der Werkstatt arbeiten 
zu können. 

Um Herrn P. den Wunsch zu erfüllen, Neues mit 
Gewohntem zu verbinden, erging die Anfrage an 
den Verantwortlichen des hiesigen Gemeinde- 
Bauhofs, Absbergs Bürgermeister Helmut 
Schmaußer, ob eine dortige Beschäftigung zur 
Probe im Rahmen eines Vorpraktikums denkbar 
wäre. Nach Absprache mit den Bauhofmitar-
beitenden erhielt Uwe P. Anfang November 
2017 die Möglichkeit zu einem einwöchigen 

Praktikum. Die Zusammenarbeit gestal-
tete sich jedoch so positiv, dass 

eine weitere Praktikumswo-
che vereinbart wurde. 

�Die Rückmeldungen 
hinsichtlich der in 
den zwei Wochen 
gemachten Erfah-
rungen waren gut. 
Die Bauhofmitarbei-
ter haben sich sehr 
positiv geäußert. Es 
gab keine Probleme 

mit Herrn P. Er hat 
sämtliche Arbeiten zu un-

serer Zufriedenheit ausgeführt. 
Eine Zusammenarbeit in der Zukunft 

können wir uns vorstellen�, so das Fazit von 
Schmaußer.

In der Tagung des Fachausschusses am 15. No-
vember 2017 wurde der Antrag behandelt und 

vom Kostenträger signalisiert, dass dieser mit 
Start zum 20. November bewilligt werde. Wie 
geht es nun weiter? Wenn Sie diesen Beitrag 
lesen, hat das erste, für Anfang Januar termi-
nierte Kennenlerngespräch zwischen Herrn P. 
und dem Integrationsfachdienst (IFD) mög-
licherweise bereits stattgefunden. Dem IFD 
kommt während des begleitenden Übergangs 
eine Schlüsselfunktion zu. Dazu Michael  
Zernentsch, IFD-Geschäftstellenleiter Ansbach/ 
Weißenburg: �Unsere Aufgabe ist es, Menschen 
mit Behinderung sozialversicherungsp�ichtige 
Arbeitsplätze zu vermitteln und diesbezüg-
lich mögliche Arbeitgeber zu akquirieren. Ein  
längeres Praktikum bildet eine gute Basis für 
die Entscheidung, ob eine Festanstellung in 
Frage kommt.� 

Gut zu wissen: Während der �Vorberei-
tungsphase� und den beiden Projektphasen 
�Vermittlungsquali�zierung� und �Vertiefte  
Vermittlung� bleibt die Zugehörigkeit von 
Herrn P. zur Werkstatt in vollem Umfang erhal-
ten. Für �zusätzliche/vertiefende Leistungen�  
während der Projektphasen gewährt der Trä-
ger eine monatliche Pauschale in Höhe von 
980,00 � (exkl. Fahrtkosten) pro Teilnehmer, 
die sich WfbM und der IFD aufwandsgemäß 
teilen. Der Integrationsfachdienst trifft sich in 
der Regel einmal pro Woche mit dem Arbeit- 
geber, um die Situation zu erörtern. Gleich- 
zeitig unterstützt er den Einzugliedernden und 
übernimmt bei Bedarf auch das Jobcoaching. 

Die Einstellung von Menschen mit schwe-
rer Beeinträchtigung wird vom Staat wert- 
geschätzt und entsprechend gefördert: Bis zu 
70 % des berücksichtigungsfähigen Arbeits-
entgeltes bezuschusst die Arbeitsagentur (im 

1. Jahr) und danach der Bezirk 
und das Integrationsamt. Im Ein-
zelfall ist sogar eine Verlängerung 
des Fördergeldzuschusses für ein 
4. und 5. Jahr möglich. 

Sollte das Arbeitsverhältnis been-
det werden, greift die 5-jährige 
Rückkehrgarantie, die dem Klien-
ten ohne besondere Prüfung und 
unabhängig vom Grund der Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses 
eine Wieder- und Weiterbeschäf-
tigung in der WfbM ermöglicht. 
Das Risiko für alle Beteiligten 
und die Angst vor dem Scheitern 
hält sich somit in Grenzen, zudem wird bei der 
Vermittlung prinzipiell den Wünschen des Pro-
jektteilnehmenden bestmöglich entsprochen. 
Die Spur für den beru�ichen Erfolg von Uwe P. 
ist gelegt. Sein Beispiel kann viele ermutigen, 
einen ähnlichen Weg einzuschlagen.

Dr. Hubert Soyer

In der Erfolgsspur
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 Regens Wagner Absberg

Regens Wagner Absberg
Marktplatz 1
91720 Absberg
Tel.: 09175 909-0
Fax: 09175 909-1102
E-Mail: rw-absberg
@regens-wagner.de
Homepage: regens-wagner-
absberg.de

Dienste für geistig, psychisch, 
mehrfach behinderte und  
p�egebedürftige Menschen, 
Menschen nach Schädel- 
Hirn-Trauma und Menschen mit 
Prader-Willi-Syndrom in Absberg, 
Gunzenhausen, Treuchtlingen, 
Geiselsberg, Weißenburg, Langlau 
und Bechhofen

– Differenziertes Wohnen  
für Erwachsene

– Ambulant Begleitetes Wohnen
– Therapeutisches Wohnen
– Kurzzeitp�ege
– Verhinderungsp�ege
– Tagesstätte für Menschen nach 

Schädel-Hirn-Trauma
– Tagesbetreuung für Erwachsene 

nach dem Erwerbsleben
– Werkstatt für Menschen  

mit Behinderung (WfbM)
– Ökologische Landwirtschaft 
– Förderstätte
– Offene Hilfen
– Beratung
– Therapeutische Angebote

Zeigte sich zufrieden mit 

seinem Praktikanten Uwe P.: 

Bauho�eiter Friedrich Rupp



Personenzentrierung
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 Regens Wagner Burgkunstadt

Regens Wagner Burgkunstadt
Regens-Wagner-Platz 2
96224 Burgkunstadt
Tel.: 09572 389-0
Fax: 09572 389-109
E-Mail: rw-burgkunstadt
@regens-wagner.de
Homepage: regens-wagner-
burgkunstadt.de

Dienste für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene mit geistiger  
und mehrfacher Behinderung  
und Autismus in Burgkun- 
stadt, Altenkunstadt, Weismain, 
 Redwitz, Lichtenfels und Michelau

– Wohnen für Kinder und 
Jugendliche

– Differenziertes Wohnen für 
Erwachsene

– Wohnen mit Tagesbetreuung 
für Erwachsene mit geistiger 
Behinderung (mit extremen 
Verhaltensauffälligkeiten)

– Therapeutisches Wohnen
– Ambulant Begleitetes Wohnen
– Trainingswohnen
� P�ege nach SGB XI
– Kurzzeitp�ege
– Verhinderungsp�ege
– Tagesstätte für geistig behin-

derte Kinder und Jugendliche
– Tagesstätte für Menschen mit 

schwerer und mehrfacher 
Behinderung

– Tagesstätte für Menschen mit 
Autismus

– Tagesbetreuung für Erwachsene 
nach dem Erwerbsleben

– Regens-Wagner-Schule, 
Privates Förderzentrum, 
Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung

– Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung (WfbM)

– Förderstätte
– Offene Hilfen
– Freizeitangebote

Lebenswege sind bekanntlich individuell und 
vielfältig. Um dem einzelnen Menschen mit  
Behinderung bei Bedarf an Assistenz, pädago-
gischer und p�egerischer Begleitung gerecht 
zu werden, hat Regens Wagner Burgkunstadt 
sich mit unterschiedlichen Methoden ausei-
nandergesetzt. Denn Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter tragen Verantwortung, Lebens- 
wege gut zu begleiten, Menschen zu verstehen,  
Möglichkeiten zu erkennen. Lebensweg- 
planungskonferenz, Assistenzgespräch und 
Lebensbuch sind ein paar wenige Stich-
worte, die trotz Gruppen- und  
Gemeinschaftsstrukturen im 
Wohnen und der Tages- 
struktur der Personen- 
zentrierung dienen.  
Der persönliche 
Hilfebedarf, das 
Wunsch- und Wahl-
recht sowie indi-
viduelle Hilfen zur 
Teilhabe am sozialen 
und gesellschaftli-
chen Leben werden 
gemeinsam erarbeitet. 
Ein höchstes Maß an Selbst-
bestimmung und Selbstwirksamkeit 
ist das Ziel. Dies entspricht den Inhalten der 
UN-Behindertenrechtskonvention ebenso wie  
der Personenzentrierung nach dem Bundes- 
teilhabegesetz. 

Als Hilfsmittel zur Umsetzung dieses Auftrags 
wurden folgende pädagogische Instrumente 
eingeführt: 

1. Das persönliche Assistenzgespräch 

�Ich möchte selber Auto fahren und mit 
meiner Freundin in die Stadt zum Eisessen 
fahren.�

Herr F., ein junger Mann, hat klare Vor- 
stellungen, wie er sein Leben gestal-

ten möchte. Ein Wunsch ist 
ihm besonders wichtig: 

er möchte in Zukunft 
mobil sein und mit 
seiner Freundin im 
eigenen Auto durch 
den Ort fahren, ge-
meinsam in die Eis-
diele gehen und so 
manche Spazierfahrt 
unternehmen. Auch 

möchte er selbststän-
dig zum Fußballtraining 

und zu Fußballspielen in den 
Nachbarorten fahren � und nicht mehr 

darauf angewiesen sein, dass einer der Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter Zeit hat. Herr F. 
meint: �Ein Auto bedeutet für mich Freiheit!� 
Aufgrund seiner Biogra�e und seiner geisti-
gen Behinderung läge es nahe, ihn von diesem 
Wunsch abzubringen. 

Das Mitarbeiterteam beleuchtete mit Herrn F. 
die Bedürfnisse, die hinter seinem Wunsch ste-
hen: ein cooles Auto haben, mobil sein, unab-
hängig und selbstständig zu Veranstaltungen 

kommen, allein etwas Schönes unternehmen. 
Da das Bestehen der Führerscheinprüfung un-
realistisch ist, ging der Blick hin zu seinen Mög-
lichkeiten und realistischen Zielen. Gemeinsam 
wurde der Plan entwickelt, dass Herr F. einen 
Fahrradführerschein macht. Inzwischen fährt 
Herr F. alleine mit dem Fahrrad zum Fußball-
training, zu seinem Arbeitsplatz oder macht 
kleine Besorgungen. Er hat an Selbstbewusst-
sein, Selbstständigkeit, Mobilität und Teilhabe 
gewonnen und schätzt dies sehr. 

Im Assistenzgespräch geht es darum, den in-
dividuellen Bedarf des Klienten zu ermitteln. 
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Klienten  
re�ektieren gemeinsam die Zeit seit dem  
letzten Gespräch in Bezug auf Stärken und 
Schwächen, Vorlieben und Abneigungen. Am 
Ende stehen das Erfassen eines Bedarfes und 
das Benennen von Wünschen. Wesentlich für 
die Gespräche ist, Menschen mit geistiger  
Behinderung zu Experten für die eigene  
Person zu befähigen. Eine Beteiligung an den 
Planungs- und Entscheidungsprozessen ist 
deshalb zu ermöglichen. Ist der Klient nicht 
in der Lage, auch nicht mit Methoden der  
Unterstützten Kommunikation, seine Bedürf-
nisse zu äußern, übernimmt eine Mitarbeiterin/
ein Mitarbeiter oder Angehöriger im Beisein 
des Klienten die Rolle des Für-Sprechers.
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2. Das Lebensbuch

�Wenn es mir nicht gut geht, hilft mir 
Vanillekaba!�

M. ist ein Mädchen mit starker Beeinträchti-
gung in der Kommunikation. Sie versteht vieles, 
kann sich jedoch verbal nur sehr eingeschränkt 
äußern. Die Bedeutung von Fotos und Symbo-
len kennt M. und kann sie mit Unterstützung 
zur Kommunikation einsetzen. Beim Arbeiten 
mit dem sog. �Lebensbuch� beschäftigen sich 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den 
Vorlieben und Abneigungen. Zielstrebig sucht 
sie die Symbole für �Gewitter� und �ängstlich� 
und klebt sie auf � ein Zusammenhang, den sie 
lautsprachlich nicht mitteilen könnte. Auch, 
dass sie es nicht mag im Dunkeln zu schlafen, 
sondern es lieber hat, wenn das Rollo halb 
oben ist, kann sie so festhalten. Auch wird er-
arbeitet, dass sie, wenn es ihr nicht gut geht, 
gerne einen �Vanillekaba� trinkt.

Das Lebensbuch ist ein Mittel der Unterstütz-
ten Kommunikation. Es fördert die Interaktion 
mit der Umwelt und das Erkennen von Bedürf-
nissen. Bisher hat Regens Wagner Burgkun-
stadt drei Kapitel erstellt: �Mein Ich-Buch�, 
�Meine Lebensgeschichte� und �Mein letzter 
Wille�. Das Lebensbuch ist ein Angebot an den 
Klienten � er selbst entscheidet, ob er daran 
arbeiten möchte, was er ausfüllen möchte, wer 
Einblick erhält. Mit Hilfe von Schriftsprache, 
Fotos und Symbolen wird festgehalten, was 
dem Ersteller persönlich wichtig ist. 

�Mein Ich-Buch� gibt Einblick in die aktuelle 
Lebenssituation des betreffenden Menschen 
und in alle für ihn wichtigen Bereiche. Es  
werden Themen behandelt wie �So möchte ich 
wohnen�, �Diese Kleidung gefällt mir�, �Das 
mag ich � das mag ich nicht�, �Meine Gefühle�,  
�Diese Rituale und Routinen geben mir  

Sicherheit im Alltag�. Auch 
aktuelle Wünsche und Le-
bensträume können Thema 
sein. Das �Ich-Buch� befä-
higt, sich und seine Bedürf-
nisse wahrzunehmen und 
zu benennen. Insbesondere 
für Menschen, die aufgrund 
ihrer Behinderung Infor-
mationen nicht gezielt und 
direkt weitergeben können, 
ermöglicht das Medium 
ein hohes Maß an Selbst-
bestimmung und somit 
Lebensqualität. 

Im Teil �Meine Lebensge-
schichte� geht es darum, 
Erinnerungen und Erlebtes 

festzuhalten, um es zum Beispiel in der Assis-
tenzplanung miteinzubeziehen. So werden sich 
positive wie negative persönliche Erlebnisse 
langfristig auf die Begleitung und Angebote 
auswirken und Lebensqualität sichern. 

Sehr sensibel wird der Bereich des letzten Wil-
lens bearbeitet. Mit dem Nutzer/der Nutzerin 
des Lebensbuches wird besprochen, dass es 
Zeiten geben kann im eigenen Leben, in denen 
man sehr krank ist, vielleicht sogar sterbens-
krank. Jemand, der mitbestimmen möchte und 
kann, wie mit ihm dann umgegangen wird, er-
fährt hier Sicherheit für sich. Auch die Frage, 

wie und wo eine Bestattung statt�ndet, hat 
hier ihren Platz. Mithilfe von Symbolen und 
Texten aus Patientenverfügungen in Leichter 
Sprache kann man erfahrungsgemäß gut in 
Kontakt kommen und ˜ngste mildern.

Friederike Rümmer, Holger Lieb
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 Regens Wagner Dillingen

Regens Wagner Dillingen
Prälat-Hummel-Straße 1
89407 Dillingen a. d. Donau
Tel.: 09071 502-0
Fax: 09071 502-136
E-Mail: rw-dillingen
@regens-wagner.de
Homepage: regens-wagner-
dillingen.de

Dienste für gehörlose,  
schwerhörige, autistische,
entwicklungsverzögerte,
sprach-, lern- und geistig
behinderte Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene in Dillingen, 
Wertingen, Kempten und 
Augsburg

– Wohnen für Kinder und 
Jugendliche

– Wohnen für junge Menschen
– Differenziertes Wohnen für 

Erwachsene
– Wohnen mit Tagesbetreuung 

für Erwachsene mit geistiger 
Behinderung (mit extremen 
Verhaltensauffälligkeiten)

– Ambulant Begleitetes Wohnen
– Trainingswohnen
– P�ege nach SGB XI
– Kurzzeitp�ege
– Tagesstätten für Kinder im 

Vorschul- und Schulalter
– Tagesstätte für geistig behin-

derte Kinder und Jugendliche
– Heilpädagogische Tagesstätte
– Integrativer Kinderhort
– Förderstätte
– Tagesbetreuung für Erwachsene 

nach dem Erwerbsleben
– Integrative Kinderkrippe
– Integrativer Kindergarten 
– Schulvorbereitende 

Einrichtung/-en
– Regens-Wagner-Schule, 

Privates Förderzentrum, 
Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung

– Sonderpädagogisches  
Förderzentrum

– Ausbildung zum/zur  
FachpraktikerIn Hauswirtschaft

– Ausbildung zum/zur  
FachprakterIn Küche

– Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung (WfbM)

– Offene Hilfen
– Interdisziplinäre Frühförder- 

und Beratungsstelle
– Mobiler sonderpädagogischer 

Dienst
– Beratung
– Therapiezentrum für Logo-, 

Ergo-, Physiotherapie
– Kunst- und Kulturkneipe Chili
– Freizeitangebote

Selbstbestimmung � unzweifelhaft ein Grund-
recht jedes Menschen. Selbstbestimmung 
bedeutet, dass ein Mensch selbst Entscheidun-
gen für sich und sein Leben trifft. Er bestimmt 
selbst und wird daher auch nicht fremd- 
bestimmt, fremd gesteuert, von anderen  
beein�usst, manipuliert oder gar missbraucht. 

Selbstbestimmung trägt zur Selbstständig- 
keit bei. Selbstständigkeit erhöht 
den Lebenswert. Selbstbestim-
mung stärkt das Selbst-
wertgefühl. Gründe 
genug, um an dieser 
Stelle die Rolle der 
Selbstbestimmung 
in einer Wohngruppe 
für junge Erwachse-
ne darzustellen:

Michael Lommatzsch 
wird in diesem Jahr 
30 Jahre alt. Er wohnt 
in Gruppe Jonas zusammen 
mit anderen jungen Erwachsenen, 
die in der WfbM beschäftigt sind. Schon 
länger hatte er ein ganz bestimmtes Ziel vor 
Augen: Er wollte den Mofa-Führerschein! Um  
aktiv an sein Ziel heranzugehen, begleitete 
ihn Vanessa Östereicher im Rahmen ihrer Aus-
bildung zur Heilerziehungsp�egerin (Ausbil-
dungsteil �Einzelförderung�). 

Unterstützung bekam Michael Lommatzsch in 
verschiedener Form, denn der Weg zum Führer- 
schein ist oft länger als man denkt. Erst einmal 
müssen viele Fragen beantwortet werden: Was 
brauche ich für einen Führerschein? Was muss 
ich können? Was kostet das? Wo �nde ich die 

richtige Fahrschule für mich? �Also habe ich 
mich an die Arbeit gemacht: Ich habe erst mal 
alle Fahrschulen in Dillingen abtelefoniert�, so 
Michael Lommatzsch.

Nachdem der erste Schritt mit der Anmeldung 
bei einer Fahrschule getan war, ging es ans 
Lernen: Viel Theorie über die Verkehrsregeln 

war zu lernen. Da heißt es �dran bleiben�, 
um die Prüfung zu bestehen! Und 

Michael Lommatzsch hat es 
geschafft: seit 2 Jahren 

ist er stolzer Besitzer 
des Mofa-Führer-
scheins! �Darauf bin 
ich sehr stolz! Es 
war ein hartes Stück 
Arbeit. Aber es hat 
sich gelohnt!�, be-
richtet Michael Lom-
matzsch. Und dann 

ging es auch schon 
weiter mit der Selbst-

bestimmung: Michael Lom-
matzsch hat einiges Geld angespart 

und stand nun vor der Entscheidung, sich 
ein neues Fahrrad oder einen Roller zu kaufen. 
Und er hat sich für das Fahrrad entschieden. 
Jetzt spart Michael Lommatzsch allerdings für 
einen auf 25 km/h gedrosselten Roller. Und 
mit dem erfolgreichen Erreichen seines Ziels 
hat er auch seine Mitbewohner Tobias Scherb 
und Dominik Schumacher angesteckt: die  
beiden 23-Jährigen möchten noch in diesem 
Jahr ihren Mofa-Führerschein machen. �Ich 
brauche den Roller, um damit zu meiner Prak-
tikumsstelle im Golfclub Dillingen zu fahren. 
Das sind über 4 km einfache Fahrt. Im letzten 
Sommer bin ich mit dem Rad dorthin gefahren. 

Das war schon mühsam. Nächstes Jahr bin ich 
dann mit dem Roller viel mobiler unterwegs�, 
freut sich Dominik Schumacher.

Ein weiteres Projekt zur Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderung startete in Dillingen  
im Herbst 2017. In Zusammenarbeit mit der 
VHS Dillingen und der Lebenshilfe vor Ort  
entstand das Projekt �Gemeinsam grenzenlos�. 
Das Angebot der VHS wurde um verschiedene  
Kurse erweitert, die von Menschen mit und 
ohne Behinderung gemeinsam besucht werden  
können. Gekennzeichnet sind diese mit  
eigenem Logo. In kleineren Gruppengrößen 
und behutsamem Lerntempo sind diese für  
alle Teilnehmenden gewinnbringend: Auf  
spielerische Art und Weise in die englische 
Sprache eintauchen � ganz ohne Buch! � oder 
die ersten Schritte im Internet wagen, und das 
wirklich ohne die geringsten Vorkenntnisse. 
Tobias Scherb und Dominik Schumacher haben  
sich angemeldet. Beide hatten zwar Englisch  
in der Schule, aber das ist schon einige  
Jahre her. �Zur Auffrischung und vor allem 
zum Einüben der richtigen Aussprache ist der 
VHS-Kurs perfekt. Und in meinem Urlaub in 

der Türkei war Englisch sehr hilfreich�, erzählt 
Tobias Scherb. Weitere inklusive Angebote der 
VHS sind u. a.: Entspannungskurse, Zumba 
und Töpfern. Tobias Scherb ist Selbstbestim-
mung ganz wichtig: �Wir sind drei erwachsene  
Männer und treffen die meisten Entscheidungen 
selbst. Zum Beispiel was wir in unserer Freizeit 
unternehmen möchten. Wir fahren mal selbst 
nach Ulm, gehen zum Fußball oder sind abends 
in Dillingen unterwegs. Wir unternehmen viel 
miteinander. Und falls mal was sein sollte,  
haben wir unsere Handys dabei. Da können wir 
immer in der Wohngruppe Bescheid geben.�

Selbstbestimmung ist also die Grundvor-
aussetzung für die Entfaltung der eigenen  
Individualität. Sicherlich trifft man auch mal 
Fehlentscheidungen � nur wer nichts tut, 
macht auch keine Fehler. Aber auch diese  
Fehler tragen zum Erfahrungsschatz bei.  
Fehler zu überstehen, Lösungen zu entwickeln 
und wieder den Mut zu neuen Entscheidungen 
zu �nden � das alles trägt zum Wachsen der 
Persönlichkeit bei. 

Ingrid Weber

Selbstbestimmung � Anspruch an sich selbst 
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 Regens Wagner Erlkam

Regens Wagner Erlkam
Erlkam 15
83607 Holzkirchen
Tel.: 08024 904-200
Fax: 08024 904-299
E-Mail: rw-erlkam
@regens-wagner.de
Homepage: regens-wagner-
erlkam.de

Dienste für erwachsene  
Menschen mit Behinderung  
in Erlkam und Miesbach

– Differenziertes Wohnen für 
Erwachsene

– Ambulant begleitetes Wohnen
– Trainingswohnen
– Kurzzeitp�ege
– Verhinderungsp�ege
– Kooperation mit anerkannten 

Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung (WfbM)

– Förderstätte
– Tagesbetreuung für Erwachsene 

nach dem Erwerbsleben
– Offene Hilfen 
– Beratung
– Schulbegleitung
– Familienunterstützender Dienst
– Freizeitangebote

Im Entwurf des Bundesteilhabegesetzes war 
ursprünglich vorgesehen, dass Leistungen zur 
P�egeversicherung Vorrang vor den Leistungen  
der Eingliederungshilfe haben sollten. Die Fol-
gen wären vielschichtig gewesen. Der erste,  
beziehungsweise ein sich aufdrängender  
Gedanke dazu war: Was geschieht mit Men-
schen, die mit den Ausprägungen von 
schwersten geistigen und körper-
lichen Beeinträchtigungen 
sowie Sinnesschädigun-
gen, kurz komplexen 
Behinderungen le-
ben? Verlieren diese 
Menschen womög-
lich ihr Recht auf 
Eingliederungshilfe  
und werden die 
für sie berechtig-
ten Ansprüche auf 
Teilhabe erheblich 
eingeschränkt? 

Bei Regens Wagner Erlkam leben zahl-
reiche Menschen mit komplexer Behinderung, 

bei denen auf den ersten Blick die P�egebe-
dürftigkeit im Vordergrund zu stehen scheint. 
P�egerische Maßnahmen sind für sie elemen-
tar wichtig, um körperliches Wohlbe�nden und 
Gesunderhaltung zu befördern. Der erweiterte 
Blick eröffnet jedoch die Sicht auf einen be-
sonderen sozialen und emotionalen Unterstüt-

zungsbedarf. Eine komplexe Behinderung 
kann zur Folge haben, dass die be-

troffenen Menschen Zeit ihres 
Lebens darauf angewie-

sen sind, dass andere 
Menschen ihnen hel-
fen, ihre Affekte zu 
regulieren. Diese Un-
terstützungsleistun-
gen lassen sich nicht 
losgelöst von den 
notwendigen p�ege-
rischen Maßnahmen 

erbringen. Somit ist es 
auch für diesen Personen- 

kreis eine wichtige Tatsache, 
dass die p�egerischen Hilfen innerhalb 

der Eingliederungshilfe erbracht werden. 

Die Teilhabeleistung der Eingliederungshilfe  
und die Leistungen der P�egeversicherung 
sind grundsätzlich wesensverschieden, denn 
sie verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen.  
Während es in der Eingliederungshilfe 
um einen sozialpädagogischen Ansatz der  
Befähigung auf Förderung und Entfaltung 
geht, also auf ein Mehr an Selbstbestimmung, 
ist Grundsatz der P�egeversicherung die  
Wiedergewinnung verloren gegangener  
körperlicher Funktionalitäten oder der Erhalt 
solcher. 

Die Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, 
dem Leistungsberechtigten eine individuelle 
Lebensführung zu ermöglichen und seine volle 
wirksame und gleichberechtigte Teilhabe und 
Teilgabe an der Gesellschaft zu befördern. 

Dazu gehört unter anderem, gemäß dem  
Normalisierungsprinzip, die Trennung von  
Arbeit, Wohnen und Freizeit sowie das Leben  
in Tages-, Wochen- und Jahresrhythmen.

Menschen mit komplexen Behinderungen  
�nden bei Regens Wagner Erlkam neben dem 
Zuhause im gemeinschaftlichen Wohnen ihren 
zweiten Lebensbereich in der Förderstätte. Eine 
Beschäftigung hier teilt ihre Zeit in Arbeits- 
tage und Wochenenden. Ihr Tagesablauf wird 
strukturiert und in für sie überschaubare Ein-
heiten eingeteilt. Durch Angebote in verschie-
densten Bereichen haben sie die Möglichkeit, 
auf unterschiedlichen Ebenen Erfahrungen zu 
sammeln und sich einbringen zu können. Sie 
treffen auf Menschen, die ihre ganz persön-
liche Art der Kommunikation meist verstehen 
und an Außenstehende dolmetschen können. 
Auf diese Weise ist es ihnen möglich, sich aktiv  
in ihr Umfeld einzubringen und sich an der  
Gestaltung ihrer Umgebung zu beteiligen. 

Obwohl das gemein-
schaftliche Wohnen und 
die Beschäftigungs-, 
Kultur- und Freizeitan-
gebote nur einen klei-
nen Teil der Gesellschaft  
erreichen, entsteht 
über Interaktion und  
Kommunikation ein Zu-
gehörigkeitsgefühl, das 
Inklusion ermöglicht. 

Denn Inklusion bedeutet 
nicht nur ein Anwesend-
sein oder Danebenste-
hen in einem Setting, das 
möglicherweise die An-
passungsfähigkeiten der  
einzelnen Person über-
steigt und sie über-
fordert. Das Gefühl, 
dazuzugehören, sich mit 
basalen Möglichkeiten 
der Kommunikation ver-
standen zu fühlen und 
einbringen zu können, 
ist Inklusion und ermöglicht so die Teilhabe  
und auch Teilgabe am gesellschaftlichen  
Leben, konkret: am Leben in der Gemeinschaft.

Wir sind froh über die Errungenschaft, dass 
der im Gesetzesentwurf zum Bundesteilhabe- 
gesetz geplante Vorrang der P�egeversiche-
rung vor der Eingliederungshilfe nochmals 
überdacht und verändert wurde und nun im 
Bundesteilhabegesetz diese beiden Leistungs-
bereiche gleichrangig sind. 

Sabine Manthey, Tanja Lichtenstern 

Schnittstelle Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung � Angebote 
für Menschen mit schweren, mehrfachen Behinderungen
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 Regens Wagner Glött

Regens Wagner Glött
Regens-Wagner-Straße 1
89353 Glött
Tel.: 09075 95 90-0
Fax: 09075 95 90-15
E-Mail: rw-gloett
@regens-wagner.de
Homepage: regens-wagner-
gloett.de

Dienste für Erwachsene mit 
geistiger und mehrfacher
Behinderung und für Menschen 
mit erworbener Hirnschädigung 
in Glött und Weisingen

– Differenziertes Wohnen für 
Erwachsene

– Ambulant Begleitetes Wohnen
– Therapeutisches Wohnen
– Kurzzeitp�ege
– Verhinderungsp�ege
– Tagesbetreuung für Erwachsene 

nach dem Erwerbsleben
– Förderstätte
– Kooperation mit anerkannten 

Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung (WfbM)

Mehr Freiraum, Selbstständigkeit sowie Selbst-
verantwortung für den Einzelnen, und damit 
eine Verbesserung der Lebensqualität � das ist 
die Zielsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
für Menschen mit Behinderung. 

Dies war auch das Ziel des Öffnungsprozesses 
einer therapeutisch-beschützenden Wohn-
gruppe bei Regens Wagner Glött im Sinne 
des �Werdenfelser Weges�. Das Konzept des  
�Werdenfelser Weges� bemüht sich  
darum, Freiheitsbeschränkungen  
konsequent zu vermei-
den, wo es möglich ist.

Seit vielen Jahren 
ist es ein Bestreben 
von Regens Wagner 
Glött, freiheitsein-
schränkende Maß-
nahmen auf ein zum 
Schutz der einzelnen 
Bewohnerinnen und 
Bewohner unbedingt 
notwendiges Maß zu begren-
zen. Vor diesem Hintergrund sollte 
die Wohngruppe Aaron von einer beschüt-
zenden in eine offene Gruppe umgestaltet 
werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner, 
ihre Angehörigen und gesetzlichen Betreuer 
waren von Anfang an aktiv in das Projekt ein-
bezogen, wurden detailliert über das Vorhaben 
informiert und trugen mit ihren Anregungen 
zum Gelingen bei.

Grundlage war die Erstellung von indivi-
duellen Risikoplänen für alle Bewohne-
rinnen und Bewohner, welche sowohl die 
mit dem Öffnungsprozess verbundenen 

Entfaltungsmöglichkeiten als auch die Risiko-
faktoren der Einzelnen im Blick hatten. Sorgen 
und ˜ngste von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie Angehörigen bzw. Betreuerinnen 
und Betreuern wurden in Teambesprechun-
gen und Betreuernachmittagen ausführlich  
thematisiert. Daraus entwickelten sich wert-
volle Hinweise, die umgesetzt werden konn-
ten. Beispielsweise wurde auf Anregung der  
Angehörigen in der Nähe der Eingangstür eine 

neue Sitzgruppe installiert, die zum 
gemütlichen Aufenthalt einla-

den und den eventuellen 
Drang zum Weglaufen 
reduzieren sollte. Um 
die Neuausrichtung 
zu unterstreichen, 
bekam die Wohn-
gruppe den neuen 
Namen �Aaron�, der 
aus einer Liste von 
Vorschlägen aller 

Beteiligten ausge-
wählt wurde.

Zur verantwortungsbewussten Ge-
staltung des Öffnungsprozesses wurde ein 

�Desorientierten-System� installiert, welches 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern signa-
lisiert, wenn eine Bewohnerin bzw. ein Bewoh-
ner die Gruppe bzw. das Haus verlässt. Dadurch 
konnte ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht 
werden. Auch die Personaleinsatzplanung 
wurde auf den Öffnungsprozess abgestimmt, 
so dass die einzelnen Bewohnerinnen und Be-
wohner bei Bedarf begleitet werden konnten. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berei-
teten die Menschen mit Behinderung intensiv 

auf den Öffnungsprozess vor und wiesen sie 
jeweils auf die geöffnete Tür hin. Ein grünes 
Männchen an der Türe signalisierte den Be-
wohnerinnen und Bewohnern auch optisch, 
dass die Gruppe geöffnet ist.

Der Öffnungsprozess selbst erfolgte im  
Rahmen eines Stufenplans. Im ersten Schritt 
wurden mit jeder einzelnen Bewohnerin und 
jedem einzelnen Bewohner Testsituationen  
außerhalb der Wohngruppe gestaltet, um deren  
Reaktion auf die ungewohnte Situation be-
obachten und besser einschätzen zu können. 
Im zweiten Schritt wurde die Gruppe täglich 
zu bestimmten Zeiten geöffnet. Diese Zeiten 
wurden Schritt für Schritt ausgeweitet. Jeder 
Zwischenschritt wurde re�ektiert und mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen 
sowie Betreuerinnen und Betreuern neu abge-
sprochen. Die Erprobungsphase der insgesamt 
acht Stufen dauerte jeweils ca. vier bis acht 
Wochen, bevor der nächste Schritt erfolgte.  
Nach zwei Jahren intensiver Planungszeit 
und 18 Monaten Umsetzung des Stufenplans 
konnte das Ziel schließlich im April 2017 für 
alle Bewohnerinnen und Bewohner erreicht 
werden.

Von Anfang an war es unser Ziel, dass die  
Öffnung für jede Bewohnerin und jeden  
Bewohner der Wohngruppe Aaron gelingen 
möge. Damit dieses Ziel erreicht werden konn-
te, wurde jeder weitere Schritt im Öffnungs-
prozess individuell angepasst. Immer wieder 
musste um gute Lösungen gerungen werden, 
weil ̃ ngste von allen Seiten abzubauen waren, 
aber nur durch das Einbeziehen und Bearbei-
ten der Bedenken konnte der Prozess gelingen. 
In einer abschließenden Re�ektion haben wir 
festgestellt, dass viele unserer Sorgen gar nicht 
nötig gewesen wären.

Unser Resümee: Der Öffnungsprozess hat den 
Bewohnerinnen und Bewohnern der Gruppe 
Aaron eine positive Weiterentwicklung ermög-
licht. Beispielsweise bewältigen einige von 
ihnen den Weg zur Förderstätte inzwischen 
komplett selbstständig. Ganz selbstverständ-
lich öffnen sie die Gruppentüre, wenn sie von 
der Beschäftigung oder vom Aus�ug zurück-
kehren, ohne auf eine Mitarbeiterin oder einen 
Mitarbeiter mit Schlüssel warten zu müssen. 
Wir hatten den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern der Gruppe Aaron zugetraut, mit der  
offenen Wohnsituation zurechtzukommen, 
und sie haben unser Vertrauen in vollem  
Umfang bestätigt.

Das Ergebnis des Öffnungsprozesses der 
Wohngruppe Aaron ist uns Ermutigung und  
Verp�ichtung, die Idee des �Werdenfelser  
Weges� weiterzuverfolgen. In unserem  
Arbeitsalltag geht es immer wieder darum, 
Blockaden zu erkennen, Strukturen zu über-
denken, alte Denk- und Handlungsmuster  
aufzubrechen und Haltungen zu verändern. 
Dies muss auch in Zukunft ein stetiger Prozess 
bleiben. Nur so kann Personenzentrierung für 
und mit Menschen mit Behinderung gelingen. 

Claudia Frick, Ines Gürsch

Öffnungsprozess von einer beschützenden in eine offene Wohngruppe
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 Regens Wagner Hohenwart

Regens Wagner Hohenwart
Richildisstraße 13
86558 Hohenwart
Tel.: 08443 85-0
Fax: 08443 85-250
E-Mail: rw-hohenwart
@regens-wagner.de
Homepage: regens-wagner-
hohenwart.de

Dienste für Kinder und
Jugendliche mit  Hörschädigung 
und/oder  individuellem Förder-
bedarf und Erwachsene mit 
geistiger Behinderung, Mehrfach-
behinderung, Hörschädigung  
oder  Autismusspektrumsstörung 
in Hohenwart, Neuburg, 
Schroben hausen und  
Pfaffenhofen

– Heilpädagogisches Schüler-
wohnheim für hörgeschädigte 
Kinder und Jugendliche

– Wohnen für Auszubildende/
Reha

– Differenziertes Wohnen für 
Erwachsene 

– Ambulant Begleitetes Wohnen
– Trainingswohnen
– Verhinderungsp�ege
– Heilpädagogische Tagesstätte 

für hörgeschädigte Kinder und 
Jugendliche

– Tagesbetreuung für Erwachsene 
nach dem Erwerbsleben

– Schulvorbereitende  
Einrichtung/en 

– Regens-Wagner-Schule,  
Privates Förderzentrum,  
Förderschwerpunkt Hören  
und weiterer Förderbedarf

– Regens-Wagner-Berufsschule, 
Private Berufsschule zur  
sonderpädagogischen  
Förderung, Förderschwerpunkte 
Lernen und Hören

– Ausbildung zum/zur  
FachpraktikerIn Hauswirtschaft 

– Ausbildung zum/zur  
FachpraktikerIn Küche

– Ausbildung zum/zur  
ÄnderungsschneiderIn

– Ausbildung zum/zur WerkerIn 
im Gartenbau, Fachrichtung 
Gemüsebau

– Ausbildung zum/zur  
FachpraktikerIn für personale 
Dienstleistungen

– Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung (WfbM)

– Ökologische Landwirtschaft
– Ökologische Gärtnerei
– Förderstätte 
– Offene Hilfen 
– Überregionale interdisziplinäre 

Frühförderstelle für hörgeschä-
digte Kinder

– Mobiler sonderpädagogischer 
Dienst

– Therapeutische Angebote

214 - gelesen eine sachlich nüchterne Zahl mit 
wenig Aussagekraft. Nicht in diesem speziellen 
Fall. 

Seit 2012 hat die überregionale Frühförderstel-
le Hören bei Regens Wagner Hohenwart 
ihre Türen geöffnet. Als überregio-
nale interdisziplinäre Früh-
förderstelle berät sie im 
Rahmen des Offenen 
Beratungsangebotes 
Familien mit hörge-
schädigten Kindern 
im gesamten Nord-
westen Oberbayerns. 
Dadurch trägt sie 
in vielen Fällen zur 
Teilhabe von Kindern 
mit Hörschädigung 
bei. 

Während der Erarbeitungsphase des 
Bundesteilhabegesetzes stellte sich die Frage, 
inwieweit und in welcher Form diese wert-
volle Arbeit der Frühförderstellen fortgesetzt  
werden kann. Die Fassung des Bayerischen 
Teilhabegesetzes brachte dann große Erleich-
terung, denn darin ist die Weiterführung der 
Leistungen der Frühförderstellen gesichert.

Der Rahmenvertrag Früherkennung und Früh-
förderung behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder in interdisziplinären Früh- 
förderstellen in Bayern sieht wegweisende  
Ziele und Aufgaben vor:
 »  �eine drohende Behinderung zu erkennen 
und durch gezielte Förder- und Behand-
lungsmaßnahmen zu vermeiden, auszuglei-
chen oder zu mildern,

 »  eine Behinderung zu erkennen und ihre 
Folgen durch gezielte Förder- und Behand-
lungsmaßnahmen zu vermeiden, auszu- 
gleichen oder zu mildern,

 »  deren Verlauf zu lindern und die durch die 
Behinderung verursachten Beeinträchti-

gungen und Folgen zu beseitigen 
und zu mildern,

 »  die persönliche 
Entwicklung des 
behinderten oder 
von Behinderung 
bedrohten Kindes 
ganzheitlich 
zu fördern und 
seine Teilhabe 
am Leben in der 
Gesellschaft zu 
ermöglichen und 
zu erleichtern.�

Für Familien, die kurz nach der  
Geburt ihres freudig erwarteten Kindes durch 
das Neugeborenen-Hörscreening oder etwas  
später die nüchterne Diagnose erhalten: �Ihr 
Kind ist hörgeschädigt�, stellt sich die Frage, 
wie es nach dieser gewichtigen Nachricht nun 
weitergehen kann. Sie brauchen begehbare 
Wege und einfühlsame Menschen, die diese 
gänzlich unvorbereitete Lebens- und Lernauf-
gabe mit begleiten. Dazu kann das vom Bezirk 
ohne große bürokratische Hürden �nanzierte  
Erstberatungsgespräch für Eltern durch  
Frühförderstellen beitragen. 

Seit September 2012 haben 214 Familien  
dieses Angebot von Erst- und Informations- 
terminen bei der Frühförderstelle in Hohen-
wart in Anspruch genommen. 

Was hinter dieser nüchternen Zahl �214� steht, 
zeigt die konkrete Geschichte einer Familie: 

Der erste Kontakt zwischen der Familie und 
den Mitarbeiterinnen der Frühförderstelle er-
folgte telefonisch: �� Bin ich hier richtig? 
Unsere Tochter ist derzeit vier Monate alt 
und auf beiden Ohren gehörlos. Wir wohnen 
im Landkreis Fürstenfeldbruck und möchten 
gerne Frühförderung Hören für unsere Tochter  
beantragen.� � �Ja, hier sind Sie richtig!  
Gerne laden wir Sie gemeinsam mit Ihrer  
Tochter zu einem Informations- und Bera-
tungstermin nach Hohenwart ein. Bei diesem 
Termin lernen Sie uns und wir Sie kennen und 
wir klären gemeinsam Fragen rund um das 
Thema Frühförderung Hören. �� Zeitnah wurde  
ein Termin für eine Erstberatung vereinbart. 
Für die Eltern ist ein offener und freundlicher  
Empfang in der Frühförderstelle in dieser  
Situation sehr wichtig. Im ca. 90-minütigen 
Gespräch wurden die Eltern über Angebote,  
Maßnahmen und Ziele, die für das Kind mit 
der Diagnose �resthörig� in Frage kommen, 
informiert. Themen waren dabei u. a. die  
Auswirkungen der Hörschädigung auf die  
Gesamtentwicklung, eine technisch mög-
liche Versorgung z. B. mit Hörgerät oder  
Cochlear-Implantat, Wege zur Kommunikati-
on wie Lautsprache und Gebärdensprache und 
die weiteren medizinischen Unterstützungs-
maßnahmen wie Logopädie, Physiotherapie,  
Ergotherapie. Mit den Eltern wurde zudem 
über die Inhalte mobiler Frühförderung Hören, 
Förderangebote im Familienalltag, persönliche 
Ursachenforschung innerhalb der Familienge-
schichte, Trauerbewältigung und Betreuungs-
möglichkeiten gesprochen. 

Am Ende des Gespräches ergibt sich für die  
anfänglich verunsicherten Eltern ein hoff-
nungsvolles Bild für die kommende Zeit, 
welches durch die zahlreichen, aufgezeigten 
Unterstützungssysteme von Zuversicht für ein 
gutes Wachsen und Werden ihres Kindes ge-
prägt ist. 

Zurück zur Zahl 214: 214 Mal konnte die 
Frühförderstelle Hören bei Regens Wagner  
Hohenwart in den letzten sechs Jahren mit 
dazu beitragen, dass Kinder und ihre Familien 
einen begehbaren Weg �nden, mit der Diagno-
se Hörschädigung in ihrem Alltag umzugehen. 
Die Familien stärken, damit sie ihren Platz in 
der Gesellschaft wahrnehmen können, ist das 
maßgebliche Ziel des Beratungsangebots der 
überregionalen interdisziplinären Frühförder-
stelle Hören. Als weiterführende Wegbeglei-
tung und Unterstützung für die Familien folgt 
dann in der Regel die mobile Frühförderung. 

Rosmarie Scholz

Der Zahl 214 ein Gesicht geben
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 Regens Wagner Holnstein

Regens Wagner Holnstein
Regens-Wagner-Straße 10
92334 Berching
Tel.: 08460 18-0
Fax: 08460 18-103
E-Mail: rw-holnstein
@regens-wagner.de
Homepage: regens-wagner-
holnstein.de

Dienste für erwachsene 
 Menschen mit Intelligenz-
minderung, mehrfacher  
Behinderung und Menschen  
mit Autismus

– Wohnen für junge Menschen
– Differenziertes Wohnen für 

Erwachsene
– Ambulant Begleitetes Wohnen
– Trainingswohnen
– Kurzzeitp�ege
– Tagesstätte für Menschen mit 

Autismus
– Tagesbetreuung für Erwachsene 

nach dem Erwerbsleben
– Kurzzeitbetreuung
– Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung (WfbM)
– Landwirtschaft
– Förderstätte
– Offene Hilfen
– Lebensbegleitung
– Familienunterstützender Dienst
– Ambulante Assistenzdienste
– Ambulante Beratung
– Beratung und Organisation 

vernetzter Hilfen
– Freizeitangebote

Seit einigen Jahren bestehen zwischen Regens 
Wagner Holnstein und der nahegelegenen 
Stadt Parsberg gute Beziehungen und Kon-
takte. Im Eine-Welt-Laden arbeiten Menschen 
mit und ohne Behinderung seit 2013 im Ver-
kauf zusammen. Menschen mit Behinderung 
gehören selbstverständlich zum Verkaufsteam 
und dem Kundenkreis des Eine-Welt-Ladens 
dazu � gelebte Inklusion. 

Durch die gute Zusammenarbeit mit 
dem Bürgermeister von Parsberg,  
Josef Bauer, können die 
Offene Hilfen von Re-
gens Wagner Holn-
stein einmal in der 
Woche Menschen 
mit Behinderung und 
ihre Angehörigen  
direkt in Parsberg in 
einem im Rathaus 
zur Verfügung ge-
stellten Büro beraten.  
Dadurch werden die 
guten Beziehungen zur Stadt 
und den dort lebenden Menschen 
vertieft. 

Diese positiven Erfahrungen aus der Part-
nerschaft mit dem Eine-Welt-Laden und der 
Stadt haben uns animiert, unsere Angebote  
in Parsberg weiter auszubauen und ein  
gemeinschaftliches Wohnen für Menschen mit 
geistiger Behinderung und/oder Mehrfach-
behinderung sowie Menschen mit Autismus 
zu schaffen. Durch die gute Verkehrs- und 
Bahnanbindung, die städtische Infrastruktur  
mit Einkaufs- und Arbeitsmöglichkeiten, 

wohnortnaher Versorgung mit ˜rzten und  
Therapeuten und Kultur- und Freizeitangebo-
ten bietet Parsberg viele Möglichkeiten der  
Inklusion für Menschen mit Behinderung. 

Der geplante Neubau in Parsberg bietet 
24 Menschen ein gemeinschaftliches Wohnen 
in Appartements für eine, zwei oder vier Perso-
nen in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum. 

Das künftige Wohnangebot richtet 
sich an Menschen mit Behin-

derung, die ein Leben in 
der Stadt bevorzugen.  
Regens Wagner Holn-
stein erweitert damit 
seine Wohnange-
bote in Holnstein  
und Berching um ei-
nen dritten Standort.

Auf die neue städti-
sche Wohnumgebung 

in Parsberg freuen sich 
schon einige Bewohnerinnen 

und Bewohner von Regens Wagner 
Holnstein. Den Umzug und das Ein�nden in 

ihrem neuen Sozialraum gestalten Menschen 
mit Behinderung und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Regens Wagner gemeinsam. 
Für das Wohnen und die Alltagsbewältigung 
im städtischen Umfeld von Parsberg werden 
gezieltes Training, Anleiten, Begleitung und 
Betreuung angeboten. 

Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner  
in Parsberg werden ihre Alltagsaufgaben 
selbstbestimmt gestalten. Hilfe können sie 

in Form von Assistenzleistung in Anspruch  
nehmen, wenn sie mit ihren eigenen Möglich-
keiten an ihre Grenzen stoßen. 

Dieser pädagogische Ansatz hat auch grund-
sätzliche Auswirkungen auf die baulichen 
Strukturen. So gibt es eine deutliche Trennung 
der Privaträume von den Funktionsräumen und 
Räumlichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Bei Problemen und Fragen können die 
Bewohnerinnen und Bewohner sich jederzeit 
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem 
zentralen Stützpunkt wenden. Von hier aus 
werden die Assistenzleistungen koordiniert 
und in den Appartements erbracht. 

Bei einer Informations- und Kennenlern- 
Veranstaltung wurden die Nachbarn und Mit-
bürgerinnen und Mitbürger über das Bauvor-
haben informiert, und offene Fragen konnten 
im Dialog beantwortet werden. Dabei spürten 
wir von Seiten der Stadt und der Bürgerinnen 
und Bürgern ein großes Entgegenkommen. 

Wir hoffen, dass der Bau 2018 in das Genehmi-
gungsverfahren des Freistaates Bayern kommt 
und wir entsprechende Fördermittel erhalten. 
So könnten schon im Jahr 2020 Menschen 
mit Behinderung im Parsberger Gemeinwesen 
mit-leben.

Florian Karl

Leben in der Stadt - Regens Wagner Holnstein erweitert seine 
Angebote in Parsberg um gemeinschaftliches Wohnen
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Regens Wagner Holzhausen
Magnusstraße 1, 3–10
86859 Igling-Holzhausen
Tel.: 08241 999-0
Fax: 08241 999-100
E-Mail: rw-holzhausen
@regens-wagner.de
Homepage: regens-wagner-
holzhausen.de

Dienste für lern-, geistig und 
mehrfach behinderte Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene in 
Holzhausen, Buchloe, Lindenberg,  
Honsolgen, Landsberg und 
Penzing

– Heilpädagogisches Heim für 
Kinder und Jugendliche

– Wohnen für unbegleitete 
minderjährige Ge�üchtete

– Wohnen für Auszubildende/
Reha

– Differenziertes Wohnen für 
Erwachsene 

– Trainingswohnen mit  
inklusivem Wohnen

– Ambulant Begleitetes Wohnen
– Kurzzeitp�ege
– Heilpädagogische Tagesstätte
– Tagesbetreuung für Erwachsene 

nach dem Erwerbsleben
– Regens-Wagner-Schule, 

Privates Förderzentrum, 
Förderschwerpunkt Lernen und 
geistige Entwicklung

– Regens-Wagner-Berufsschule, 
Private Berufsschule zur son-
derpädagogischen Förderung, 
Förderschwerpunkt Lernen

– Arbeitsquali�zierungsjahr (AQJ)
– Berufsvorbereitende Bildungs- 

maßnahme im Rahmen  
beru�icher Rehabilitation (BvB)

– Ausbildung zum/zur  
FachpraktikerIn Hauswirtschaft

– Ausbildung zum/zur  
FachpraktikerIn Küche

– Ausbildung zum/zur WerkerIn 
im Gartenbau, Fachrichtung 
Gemüsebau

– Ausbildung zum/zur WerkerIn 
im Gartenbau, Fachrichtung 
Garten- und Landschaftsbau

– Ausbildung zum/zur GärtnerIn, 
Fachrichtung Gemüsebau

– Ausbildung zum/zur  
FachpraktikerIn Landwirtschaft

– Ausbildung zum/zur  
FachpraktikerIn für personale 
Dienstleistungen

– Ausbildung zum/zur  
FachpraktikerIn im Maler-  
und Lackiererhandwerk

– Ausbildung zum/zur Bauten- 
und ObjektbeschichterIn

– Ausbildung zum/zur MalerIn 
und LackiererIn

– Ausbildung zum/zur  
VerkäuferIn

– Ausbildung zur Fachkraft  
für Lagerlogistik

– Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung (WfbM)

– CAP-Lebensmittelmarkt
– Ökologische Landwirtschaft
– Ökologische Gärtnerei
– Förderstätte
– Offene Hilfen

Am 17. Februar 2017 gründete Regens Wag-
ner die S+I gGmbH, um bei Regens Wagner 
Holzhausen die Basis für einen Inklusionsbe-
trieb zu schaffen. Motivation für die Gründung 
war, dass wir immer wieder von Menschen mit 
Behinderung angefragt wurden, die keinen 
Arbeitsplatz fanden, aber für die eine WfbM 
nicht der richtige Ort ist. 

Das Bundesteilhabegesetz hat die Inklusions- 
betriebe, die zuvor Integrationsprojekte hießen,  
verändert. Bei der ersten Weiterentwick-
lung wurde das Klientel auf Menschen mit  
körperlichen und geistigen Behinderungen 
bzw. Mehrfachbehinderungen ausgeweitet. 
Im Bundesteilhabegesetz wurde nun der An-
teil von Menschen mit Schwerbehinderung in 
einem Inklusionsprojekt auf 30 bis 50 Prozent 
festgeschrieben. Fördervoraussetzung ist, dass 
der Betroffene arbeitslos ist und ohne 
diese besondere Förderung keine 
Chance auf einen Zugang 
zum Arbeitsmarkt hat. 
Für Beschäftigte aus 
Werkstätten für be-
hinderte Menschen 
gibt es durch das 
Budget für Arbeit 
verbesserte Förder-
möglichkeiten in 
Inklusionsunterneh-
men.

Beru�iche Förderung bei 
Regens Wagner Holzhausen

Beru�iche Förderung für junge Menschen, 
die im Lernen beeinträchtigt sind, gehört zu 
den Aufgaben, denen sich Regens Wagner 

Holzhausen seit jeher widmet. Zu den beson-
deren Herausforderungen zählte stets, den 
jungen Erwachsenen nach der Ausbildung  
Arbeitsstellen zu vermitteln. 

In unserem beru�ichen Ausbildungszentrum 
in Landsberg am Lech bieten wir unter ande-
rem eine rehaspezi�sche Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme (BvB) an. Einige junge 
Menschen können im Anschluss weder eine 
Ausbildung absolvieren noch in eine Anlern- 
tätigkeit am ersten Arbeitsmarkt vermittelt 
werden. Diese Klienten waren es auch, die 
in den letzten Jahren den dringenden Bedarf  
eines inklusiven Arbeitsangebots aufzeigten. 

Aber auch auf unsere Magnus-Werkstätten 
kamen Menschen zu, die aufgrund ihrer Behin-
derung keinen Arbeitsplatz �nden konnten, die 

wir aber nicht aufnehmen konnten, weil 
sie nicht zur Zielgruppe einer WfbM 

gehörten. 

Service und Inklusion 
gGmbH

Bereits seit 2010 
betrieb unsere Be-
rufsausbildung die 
Mensa im Ignaz-
Kögler-Gymnasium 
in Landsberg, um dort 

Jugendlichen Praktika 
in einem geschützteren 

Rahmen anbieten zu können. 
Als der Landkreis Landsberg mit der 

Bitte an uns herantrat, eine weitere Men-
sa im Dominikus-Zimmermann-Gymnasium  
und der Johann-Winklhofer-Realschule zu 

übernehmen, erschien dies als eine gute Mög-
lichkeit, einen Integrationsbetrieb zu starten. 

Denn gemäß der Erfahrung anderer Inklusions- 
�rmen und der WfbM sind jene Projekte be-
sonders geeignet, in denen standardisierte 
Arbeitsabläufe anfallen. In den Mensen sind 
dies z. B. die Vorbereitung einer großen Anzahl 
von Butterbrezen oder Sandwiches. Außer-
halb der relativ kurzen Phasen der sehr hohen  
Beanspruchung in den Unterrichtspausen gibt 
es genügend Zeit, um die einzelnen Produkte 
für den Verkauf und Verzehr in einer ruhigeren 
Atmosphäre vorzubereiten. 

Nach ersten Kontakten zum Integrationsamt 
zeigte sich, dass die Gründung und Anerken-
nung eines Inklusionsbetriebs bis zu dem vom 
Landratsamt gewünschten Betriebsbeginn 
nicht möglich war. Deshalb übernahmen wir 
die Mensa zunächst als Teil des Bereichs Haus-
wirtschaft. Nach der Zustimmung durch das 
Zentrum Bayern für Familie und Soziales und 
der Gründung der gGmbH konnte zu Beginn 
des Schuljahres im September 2017 der Inklu-
sionsbetrieb mit den beiden Mensen starten.

Heute arbeiten zehn Mitarbeiterinnen in Teil-
zeit in den beiden Schulmensen, davon drei 
Mitarbeiterinnen mit Schwerbehinderung, die 
zur Zielgruppe des Inklusionsprojekts gehören. 
Eine Mitarbeiterin besuchte die rehaspezi�sche 
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme in 
unserem Ausbildungszentrum, war aber zu ei-
ner anschließenden Fachpraktiker-Ausbildung  
nicht oder noch nicht in der Lage; auch eine 
Arbeitsvermittlung war nicht möglich. Deshalb 
absolvierte sie bereits in der Maßnahme ein in-
tensives Praktikum in einer Mensa und konnte 

dann zur Gründung übernommen werden. Eine 
weitere Mitarbeiterin arbeitete bereits in einer 
Werkstätte für Menschen mit Behinderung und 
in einem Zuverdienstprojekt. Der Lebenslauf 
der dritten Mitarbeiterin berichtet von zahlrei-
chen Maßnahmen und Kursen zur beru�ichen 
Rehabilitation, die aber nie in ein längerfristi-
ges Arbeitsverhältnis führten. Aktuell werden 
für zwei weitere Bewerber die notwendigen 
Schritte mit der Arbeitsagentur unternommen, 
damit sie in unserer Firma angestellt werden 
können.

Ausblick

Mit den beiden Schulmensen ist es gelungen, 
einen Anfang zu setzen. Drei schwerbehinder-
te Frauen, die bisher nie eine Chance auf dem  
Arbeitsmarkt hatten, haben jetzt einen  
Arbeitsplatz, an dem sie gerne arbeiten. 

Durch das Budget für Arbeit eröffnen sich seit 
dem 1. Januar 2018 für Beschäftigte der WfbM 
verbesserte Möglichkeiten, in eine Inklusions-
�rma zu wechseln. Durch Praktika und befris-
tete Außenarbeitsplätze sollen sie eine Chance 
erhalten, dieses Arbeitsfeld kennen zu lernen. 

Ulrich Hauser

Ein Inklusionsbetrieb als neues Angebot bei Regens Wagner Holzhausen
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�Bundesteilhabegesetz� � immer wieder be-
gegnet uns dieser Begriff. Doch was bedeutet 
er für unsere Gesellschaft, was bedeutet er vor 
allem für unser Regens-Wagner-Zentrum? 

Menschen mit Behinderung möchten ihr Leben 
möglichst selbstständig gestalten. Viele Dinge  
können sie eigenständig erledigen, jedoch 
nicht ganz ohne Unterstützung leben. Hier  
bietet das Ambulant Begleitete Woh-
nen (ABW) die passende Hilfe an. 
Wir begleiten Menschen mit  
Behinderung in ihrem  
persönlichen Umfeld,  
damit sie ihren All-
tag meistern kön-
nen. Unsere Hilfe 
ist sehr differenziert 
und an den Bedürf-
nissen des Einzelnen 
ausgerichtet. 

Herr T., ein 29-jähriger  
WfbM-Beschäftigter, 
zeigt uns seinen Weg.

Aufgewachsen in einer P�egefamilie kam 
er 2007 zu Regens Wagner und fand seinen 
Lebensmittelpunkt im gemeinschaftlichen 
Wohnen der Gruppe Lukas in Neumarkt. Der 
Wunsch und das Potential, privat und beruf-
lich ein eigenständiges Leben zu führen, reifte 
nach und nach.

Nach etlichen Wohnungsbesichtigungen in 
Neumarkt war die Frustration groß: Geeigneter  
Wohnraum in Neumarkt war unbezahlbar;  
bezahlbarer Wohnraum entsprach jedoch  
selten den Bedürfnissen oder Anforderungen. 

Deshalb reifte bei Regens Wagner Lauterhofen 
im Sinne der Sozialraumorientierung die Idee, 
ein behindertengerechtes Wohnhaus mitten 
in Neumarkt zu schaffen. Zügig entstand ein 
Mehrparteienhaus mit 12 einzelnen Wohnun-
gen für insgesamt 14 Menschen. Die Woh-
nungen sind barrierefrei und zum Teil auch 
rollstuhlgerecht gebaut und bedeuten eine 
große Selbstständigkeit.

Als einer der ersten Mieter bezog Herr 
T. im Oktober 2017 ein Einzel- 

appartement. Auf die 
neue Wohnsituation 
bereitete sich Herr T. 
im Rahmen des Trai-
ningswohnens vor. 

Die Wohnung gestal-
tete er nach seinen 
Wünschen, Vorstel-
lungen und �nanzi-

ellen Möglichkeiten. 
Unterstützung bei der 

Erledigung des Haushalts,  
Begleitung zu Terminen, Zusam-

menarbeit mit dem gesetzlichen Betreuer 
sowie bei der Teilhabe am Arbeitsleben �ndet 
er im Rahmen des ABW. Mittlerweile hat er 
sich gut eingelebt und genießt seine Eigen-
ständigkeit, jedoch auch den Anschluss an die 
Hausgemeinschaft.

Im persönlichen Gespräch betont er die  
positiven Veränderungen seit seinem Umzug. 
Besonders wichtig sei es ihm, die Tür schließen 
und seine Privatsphäre genießen zu können � 
einfach �Herr in der eigenen Wohnung� sein.

Regens Wagner Lauterhofen
Karlshof 2
92283 Lauterhofen
Tel.: 09186 179-0
Fax: 09186 179-103
E-Mail: rw-lauterhofen
@regens-wagner.de
Homepage: regens-wagner-
lauterhofen.de

Dienste für Menschen mit
Behinderung in Lauterhofen
und Neumarkt
Beru�iche Schule

– Differenziertes Wohnen für 
Erwachsene

– Wohnen mit Tagesbetreuung 
für Erwachsene mit geistiger 
Behinderung (mit extremen 
Verhaltensauffälligkeiten)

– Ambulant Begleitetes Wohnen
– Trainingswohnen
– P�ege nach SGB XI
– Kurzzeitp�ege
– Tagesbetreuung für Menschen 

mit Autismus
– Tagesstätte für Menschen nach 

Schädel-Hirn-Trauma
– Tagesbetreuung für Erwachsene 

nach dem Erwerbsleben
– Regens-Wagner-Schule, Staat-

lich anerkannte private Fach-
schule für Heilerziehungsp�ege 
und Heilerziehungsp�egehilfe

– Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung (WfbM)

– Förderstätte
– Offene Hilfen
– Beratung
– Freizeitangebote

Bewusst werde ihm jetzt aber auch die höhere  
Verantwortung, die eigenständiges Wohnen 
mit sich bringt. So muss er die Woche gut  
organisieren, um neben seiner Vollzeitbeschäf-
tigung den Haushalt mit allen anfallenden  
Tätigkeiten zu seiner Zufriedenheit erledigen 
zu können.

Auf die Frage nach seinen Zielen für das  
kommende Jahr steht neben dem Wunsch 
nach dem Führerschein eine Festanstellung im 
Rahmen eines sozialversicherungsp�ichtigen  
Arbeitsverhältnisses im Vordergrund. Denn nur 
so habe er die �nanzielle Möglichkeit, sich  
seine persönlichen Bedürfnisse und Wünsche, 
wie z. B. einen neuen Fernseher zu erfüllen. 

Wie konnten wir ihn also motivieren und  
dabei unterstützen seine Ziele zu verfolgen? 
Gemeinsam wurden Teilziele festgelegt. Die 
Umsetzung gestaltete sich allerdings nicht 
immer einfach. Spontan bot sich ihm die  
Gelegenheit an einem Einstellungstest in einer 
Kunststoffspritzerei teilzunehmen. Die Anfor-
derungen für eine Lehrstelle konnte er jedoch 
zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllen. 

Erste Zielsetzung war es deshalb, zunächst die 
Basis für seine Arbeitsfähigkeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt zu schaffen und zu stabilisieren.  
Das Projekt BÜWA (�Begleiteter Übergang 
Werkstatt � allgemeiner Arbeitsmarkt�) bildete 
die Grundlage, Kompetenzen im Bereich Arbeit 
zu erwerben und zu vertiefen. In der Anbah-
nungsphase gehörten dazu Bewerbungstrai-
ning, Interessens�ndung und die Suche nach 
Praktikumsplätzen. Nach einigen Praktika in 
verschiedenen Bereichen fand er eine Festan-
stellung im Bereich Metallbau. Auf Grund der 

schlechten Auf-
tragslage konnte 
das Arbeitsverhält-
nis nicht fortbe-
stehen. Herrn T.·s 
Weg führte daher 
wieder zurück in 
die WfbM, Arbeits-
bereich Technischer 
Dienst. 

Welche echte Al-
ternative gibt es 
also für ein Arbeits-
verhältnis außer-
halb der Werkstatt? 
Das neue Bundesteilhabegesetz will die Teil-
habe am Arbeitsleben mit der Einführung des 
�Budgets für Arbeit� ab 01.01.2018 verbessern 
und die Schwelle für eine Beschäftigung auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt herabsetzen.  
Das Budget unterstützt Arbeitgeber, die  
bereit sind, dauerhaft voll erwerbsgeminderte  
Menschen zu beschäftigen, in Form eines 
Lohnkostenzuschusses mit bis zu 75 %. 

Bei Regens Wagner Lauterhofen gibt es Über-
legungen, künftig selbst - nicht nur für Herrn 
T. - Arbeitsplätze im Rahmen des Budgets für 
Arbeit vorzuhalten.

Vielen Dank an Herrn T. für die Einblicke in  
seinen Alltag!

Carolin Fink, Heike Nützel

Teilhabe - ein junger Mann zeigt uns seinen Weg
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Inklusion, Teilhabe und Selbstbestimmung 
sind Schlüsselbegriffe, die für Menschen mit 
Behinderung Schritt für Schritt in verschiede-
nen Lebensbereichen Umsetzung �nden sollen. 
Mit dem neuen Bundesteilhabegesetz soll der 
Mensch mehr im Mittelpunkt stehen.

Vielfältige Aktionen, Projekte und Veranstal-
tungen unter der Organisation oder Mit-
wirkung der Regens Wagner Offenen 
Hilfen für die Stadt Memmingen  
und den Landkreis Unter- 
allgäu haben im ver-
gangenen Jahr ge-
zeigt, dass Inklusion 
und Teilhabe im All-
tag für Menschen 
mit und ohne Be-
hinderung vor Ort 
bereits erlebbar sind:

�Sport ohne Grenzen� 

Sport verbindet Menschen 
mit und ohne Behinderung: Das 
hat die inklusive Veranstaltung �Sport 
ohne Grenzen� am 15. Juli im Stadtpark Neue 
Welt in Memmingen gezeigt. Bogenschießen, 
Rollstuhlskaten, Basketball und vieles mehr 
konnten die Besucherinnen und Besucher der 
Veranstaltung selbst ausprobieren und erleben. 

Organisiert wurde das Event von den Regens 
Wagner Offenen Hilfen und dem Stadtjugend-
ring Memmingen. Fußballbegeisterte konnten 
beim Turnier der �Bananen�anken-Liga� zu-
sehen oder sich selbst im Menschen-Kicker 
einreihen. Als Weltmeister im Rollstuhl- 
skaten zeigte David Lebuser, dass Sport keine 

Behinderung kennt und der Rollstuhl mehr 
als nur ein Hilfsmittel sein kann. Auch Dergin  
Tokmak ist durch sein Handicap berühmt  
geworden: Mit seinem Krückentanz beein-
druckte er 2011 die Zuschauer in der TV-Show 
�Das Supertalent�. Bei �Sport ohne Grenzen� 
begeisterte er die Zuschauer mit seinem Tanz 
auf eine spektakuläre und emotionale Weise. 
 

Azubiprojekt für und mit Menschen 
mit Behinderung 

In Zusammenarbeit 
mit den Regens 
Wagner Offenen  
Hilfen, dem Behin-
dertenbeirat der 
Stadt Memmingen 
und der kommunalen 
Behindertenbeauf-
tragten haben die 

Auszubildenden der 
Firma Rohde & Schwarz 

aus Memmingen zahlreiche 
Projekte für und mit Menschen mit 

Behinderung umgesetzt. Ausgezeichnet 
wurde dieses Engagement mit dem �Best 
Practice�-Preis durch den Bezirk Schwaben. 

Die Idee des Projektes war einfach: Junge 
Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens 
stehen, stellen gemeinsam mit Menschen mit 
einer Behinderung etwas auf die Beine. So ent-
standen auf dem Gelände der Offenen Hilfen 
ein Grillplatz und ein Insektenhotel. Gemein-
sam wurde auch ein inklusives Straßenfest für 
Menschen mit und ohne Behinderung in Mem-
mingen organisiert. 

Regens Wagner Lautrach
Deybachstraße 11
87763 Lautrach
Tel.: 08394 189-0
Fax: 08394 189-250
E-Mail: rw-lautrach
@regens-wagner.de
Homepage: regens-wagner-
lautrach.de

Dienste für Menschen mit
psychischer, geistiger und
mehrfacher Behinderung
im Landkreis Unterallgäu und 
in der Stadt Memmingen mit
Standorten in Lautrach,
Memmingen und Mindelheim.

– Wohnen für junge Menschen
– Differenziertes Wohnen für 

Erwachsene
– Wohnen für Erwachsene mit 

geistiger Behinderung
– Wohnen für Erwachsene mit 

psychischer Behinderung
– Wohnen für Erwachsene nach 

Schädel–Hirn–Trauma
– Ambulant Begleitetes Wohnen
– Trainingswohnen
– P�ege nach SGB XI
– Kurzzeitp�ege
– Verhinderungsp�ege
– Tagesstätte für Menschen nach 

Schädel–Hirn–Trauma
– Tagesbetreuung für Erwachsene 

nach dem Erwerbsleben
– Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung (WfbM)
– CAP–Lebensmittelmarkt
– Landwirtschaft
– Förderstätte
– Offene Hilfen
– Beratung
– Beratung und Organisation 

vernetzter Hilfen
– Freizeitangebote

Wie Menschen mit einer körperlichen, geisti-
gen oder psychischen Behinderung ihren All-
tag meistern, konnten die Azubis vor Ort bei 
Regens Wagner Lautrach in den Wohngruppen, 
der Förderstätte und der Werkstatt erfahren. 
Im Gegenzug gaben die Auszubildenden den 
Menschen mit Behinderung einen Einblick in 
ihren Arbeitsalltag und bauten gemeinsam  
einen elektronischen Würfel. 

Die Initiative für das Projekt kam aus der freien 
Wirtschaft und erhielt mit dem Preis für �Best 
Practice� eine öffentliche Anerkennung.

�Wir gestalten unsere Stadt�

Das Leben gemeinsam inklusiver machen - mit 
diesem Gedanken gingen Vertreter der Regens 
Wagner Offenen Hilfen und von sozialen und 
kommunalen Einrichtungen in Memmingen 
und Bad Wörishofen �auf die Straße�. Anlass 
war der Europäische Protesttag zur Gleich- 
stellung von Menschen mit Behinderung, der 
sich in diesem Jahr dafür einsetzte, dass Inklu-
sion vor Ort erlebbar wird. 

Im Mittelpunkt der Aktionen stand ein großes  
Banner, das vor Ort von den Bürgerin-
nen und Bürgern mit ihrer persönlichen 

Wunschvorstellung einer inklusiven Stadt  
bemalt und beklebt werden konnte. So konnte 
jeder Teil einer Stadt werden, die einen gleich-
berechtigten Zugang für Menschen mit und 
ohne Behinderung schafft. 

Aus den Aktionen heraus entstanden viele  
Ideen, die zu einer inklusiven Stadt beitragen 
und Barrieren abbauen können. Letztere sind 
nicht nur Parkplätze für Menschen mit Behin-
derung oder Aufzüge. Mitbestimmung in der 
Politik, Chancengleichheit auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt oder Hilfen für die Gesund-
heit sind Themen einer inklusiven Gesellschaft.

Lisa Guggenberger 

Inklusion fördern � Inklusion leben








































































